
Rücktritt angemeldeter Teilnehmer bei den Fahrten 

 
Rücktritt vor Ablauf der Anmeldefrist: Fahrpreis* wird zu 100% erstattet. 

Rücktritt nach Ablauf der Anmeldefrist: 

➢ Wenn es eine Warteliste gibt und jemand aus der Warteliste mitfährt: 
Fahrpreis* wird zu 100% erstattet. 

➢ Wenn niemand von der Warteliste als Ersatz mitfährt oder es keine Warteliste 
gibt, dann muss der zurücktretende angemeldete Teilnehmer selbst einen 
Ersatz benennen (Name, Adresse, Handynummer), der verbindlich mitfährt; 
sonst kann der Fahrpreis nicht erstattet werden. 

➢ Bei kurzfristigen Absagen, wenn vom Absagenden keine Ersatzperson 
verbindlich benannt und keine Ersatzperson mehr gefunden wird, kann der 
Fahrpreis nicht erstattet werden.  

Wenn jemand zur Abfahrt nicht erscheint gibt es keine Erstattung des Fahrpreises. 

*Im Fahrpreis sind die Kosten für Transport und ev. Eintritte, Gebühren etc. enthalten. 
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